
Verordnung zur Durchführung des
Kirchensteuergesetzes (Nordrhein-Westfalen)

(Kirchensteuergesetzdurchführungsverordnung –
KiStGDV)

Staatliches Gesetz vom 16. Dezember 2008

in: GV.NW. 2008 S. 874; KA 152 (2009) 36-38, Nr. 42;
geändert am 20. Juni 2009, in: GV.NW 2009, S. 394

§ 1
Steuerjahr

Die Kirchen- und Kultussteuer wird für das Steuerjahr erhoben. Steuerjahr ist das
Kalenderjahr.

§ 2
Übertragung der Kirchensteuerverwaltung

Die Verwaltung der Kirchen- und Kultussteuer durch die Finanzämter und die Gemein-
den oder Gemeindeverbände kann nur zum Beginn eines Steuerjahres übernommen
und nur zum Schluss eines Steuerjahres unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr
zurückgegeben werden.

§ 3
Kirchensteuerarten

(1) Die Verwaltung der Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer vom Einkommen (§ 4
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Gesetzes), die

1. die Diözesen der Katholischen Kirche,

2. die Evangelischen Landeskirchen,

3. das Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland und

4. die Jüdischen Kultusgemeinden

im Gebiet von Nordrhein-Westfalen erheben, wird den Finanzämtern übertragen.

(2) Die Verwaltung der Kirchensteuer vom Vermögen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes),
die in der Lippischen Landeskirche erhoben wird, wird den Finanzämtern Detmold und
Lemgo übertragen.

(3) Die Verwaltung des besonderen Kirch- beziehungsweise Kultusgeldes (§ 4 Abs. 1
Nr. 5 des Gesetzes), das

1. die Evangelischen Landeskirchen,
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2. das Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland und

3. die Jüdischen Kultusgemeinden

im Gebiet von Nordrhein-Westfalen erheben, wird den Finanzämtern übertragen, soweit
das besondere Kirch- oder Kultusgeld von zur Einkommensteuer veranlagten Personen
zu erheben ist, für die das Besteuerungsrecht den Evangelischen Landeskirchen, dem
Katholischen Bistum der Alt-Katholiken oder den Jüdischen Kultusgemeinden zusteht.

§ 4

Die Finanzämter sind befugt, bei einer Stundung oder einem Erlass von Einkommen-,
Lohn- oder Kapitalertragsteuer zugleich auch den entsprechenden Teil der Kirchen- und
Kultussteuer vom Einkommen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Gesetzes) zu stunden
oder zu erlassen. Das gleiche gilt für die Kirchensteuer vom Vermögen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2
des Gesetzes), soweit die Verwaltung auf die Finanzämter übertragen ist.

§ 5
Religionsgemeinschaften außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen

(1) Die Arbeitgeber haben für

1. die Diözesen der Katholischen Kirche,

2. die Evangelischen Landeskirchen und

3. die zur Steuererhebung berechtigten Körperschaften des Katholischen Bistums der
Alt-Katholiken

in der Bundesrepublik Deutschland, deren Gebiet ganz oder teilweise außerhalb des
Landes Nordrhein-Westfalen liegt, die Kirchensteuer im Lohnabzugsverfahren auch für
die diesen gegenüber steuerpflichtigen Arbeitnehmer einzubehalten und abzuführen,
die nicht im Land Nordrhein-Westfalen ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
haben, aber von einer Betriebsstätte im Land Nordrhein-Westfalen entlohnt werden. Der
Kirchensteuersatz bestimmt sich nach dem Ort der Betriebsstätte. Gilt für den Ort des
Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts des Arbeitnehmers ein anderer Steuer-
satz, so kann das Finanzamt der Betriebsstätte dem Arbeitgeber auf Antrag gestatten,
die Kirchensteuer dieses Arbeitnehmers nach dem am Ort des Wohnsitzes oder des
gewöhnlichen Aufenthalts geltenden Steuersatz einzubehalten und abzuführen. Die Ent-
scheidung des Finanzamts bedarf der Einwilligung der Diözese, Landeskirche und des
Bistums der Alt-Katholiken, in deren Gebiet der Arbeitgeber die Betriebsstätte unterhält.

(2) Die zum Steuerabzug verpflichteten Schuldner von Kapitalerträgen, die auszahlen-
den Stellen und die Personen oder Stellen, die die Auszahlung der Kapitalerträge an den
Gläubiger für die Rechnung des Schuldners vornehmen, haben für

1. die Diözesen der Katholischen Kirche,
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2. die evangelischen Landeskirchen, […]

in der Bundesrepublik Deutschland, deren Gebiet ganz oder teilweise außerhalb des
Landes Nordrhein-Westfalen liegt, die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer im Ka-
pitalertragsteuerabzugsverfahren auch für die diesen gegenüber steuerpflichtigen Gläu-
biger der Kapitalerträge einzubehalten und abzuführen, die nicht im Land Nordrhein-
Westfalen ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Der Kirchensteuersatz
bestimmt sich nach dem Ort des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes des Gläu-
bigers der Kapitalerträge.

§ 6
Anerkennung der Kirchensteuerordnungen

Die Anerkennung der Kirchen- und Kultussteuerordnungen setzt voraus, dass in diesen
geregelt sind:

1. die zur Steuererhebung berechtigten kirchlichen Körperschaften,

2. Beginn und Ende der persönlichen Kirchen- beziehungsweise Kultussteuerpflicht,

3. die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuern, die im Rahmen des § 4 Abs. 1 des
Gesetzes erhoben werden können und

4. die zur Entscheidung über den Einspruch und die Beschwerde gemäß § 14 des
Gesetzes zuständigen Stellen.

§ 7
Steuersätze

In den Kirchen- und Kultussteuerbeschlüssen sind die jeweiligen Steuersätze festzuset-
zen.

§ 8
Landes- und Diözesankirchensteuer

(1) Wird die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer als Diözesankirchensteuer bezie-
hungsweise Landeskirchensteuer (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes) erhoben, so haben

1. die Diözesen der Katholischen Kirche,

2. die Evangelischen Landeskirchen,

3. das Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland und

4. die Landesverbände der Jüdischen Kultusgemeinden von Nordrhein und Westfalen
sowie die Synagogengemeinde Köln

dem für Kirchenangelegenheiten zuständigen Ministerium und dem für die Landesfi-
nanzverwaltung zuständigen Ministerium (zuständige Ministerien) bis zum 30. Septem-
ber den Kirchensteuerbeschluss für das folgende Steuerjahr zur Anerkennung vorzule-
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gen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer dazu
dient, den Fehlbetrag im kirchlichen Haushalt zu decken; auf Verlangen der zuständigen
Ministerien ist dieser Fehlbetrag unter Vorlage der Haushaltspläne zu belegen. Die
zuständigen Ministerien entscheiden bis zum 15. November über die Anerkennung.

(2) Das Gleiche gilt, wenn die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer nebeneinander
als Diözesankirchensteuer oder Landeskirchensteuer und als Ortskirchensteuer (§ 2
Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes) erhoben wird, hinsichtlich der Diözesankirchensteuer oder
Landeskirchensteuer.

(3) Dem für Kirchenangelegenheiten zuständigen Ministerium haben

1. die Diözesen,

2. die Landeskirchen,

3. das Katholische Bistum der Alt-Katholiken und

4. die Landesverbände der jüdischen Kultusgemeinden von Nordrhein und Westfalen
sowie die Synagogengemeinde Köln

bis zum 1. Mai das Steueraufkommen des vorausgegangenen Steuerjahres für die einzel-
nen Kirchensteuerarten mitzuteilen.

§ 9
Ortskirchensteuer

(1) Wird die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer als Ortskirchensteuer (§ 2 Abs. 1
Nr. 2 des Gesetzes) erhoben, so können

1. die Diözesen,

2. die Landeskirchen,

3. das Katholische Bistum der Alt-Katholiken und

4. die Landesverbände der jüdischen Kultusgemeinden von Nordrhein und Westfalen
sowie die Synagogengemeinde Köln

gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes die generelle Anerkennung der Steuersätze für
die Kirchengemeinden ihres Kirchengebietes bei den zuständigen Ministerien beantra-
gen. Diese erkennen die Steuersätze für das kommende Steuerjahr oder bis auf weiteres
unter dem Vorbehalt des Widerrufs an, wenn die Höhe der Steuersätze nach dem im
Haushalt der Kirchengemeinden durch Kirchensteuern zu deckenden Fehlbetrag für das
nächste Jahr angemessen ist. Mit der generellen Anerkennung der Steuersätze gelten die
Kirchen- und Kultussteuerbeschlüsse, die sich in diesem Rahmen halten, als anerkannt.

(2) Bei einer generellen Anerkennung der Steuersätze haben

1. die Diözesen,

2. die Landeskirchen,
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3. das Katholische Bistum der Alt-Katholiken und

4. die Landesverbände der jüdischen Kultusgemeinden von Nordrhein und Westfalen
sowie die Synagogengemeinde Köln

den zuständigen Ministerien auf deren Verlangen hin bis zum 30. September den im
Haushalt der Kirchengemeinden durch Kirchen- oder Kultussteuer zu deckenden Fehl-
betrag für das folgende Steuerjahr unter Vorlage einer Übersicht über die Haushaltspläne
der Kirchengemeinden darzulegen. Die zuständigen Ministerien können die Anerken-
nung der Steuersätze bis zum 15. November widerrufen.

(3) Wird die Kirchen- beziehungsweise Kultussteuer nebeneinander als Diözesankir-
chensteuer oder Landeskirchensteuer und als Ortskirchensteuer (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 des
Gesetzes) erhoben, so gelten die Absätze 1 und 2 für die Ortskirchensteuer.

(4) Wird im Falle der Ortskirchensteuer keine generelle Anerkennung der Steuersätze
beantragt, so finden auf die Anerkennung durch die Bezirksregierungen (§ 17 Abs. 2
Satz 1 des Gesetzes) die Absätze 1 und 2 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung,
dass die Kirchen- und Kultusgemeinden der Bezirksregierung ihre Haushaltspläne vor-
zulegen haben.

(5) § 8 Abs. 3 gilt für das Steueraufkommen der Kirchen- und Kultusgemeinden ent-
sprechend.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten

a) die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteu-
ern im Land Nordrhein-Westfalen vom 27. Dezember 1962 (GV. NRW. 1963 S. 52),
[...]

außer Kraft und werden mit Ablauf des 31. Dezember 2008 aufgehoben.
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